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ANALYSE

Das Schengen-Abkommen als Herausforderung für die polnische 
Außenpolitik
Piotr Kaźmierkiewicz, Warschau

Zusammenfassung
Der Beitritt Polens zum Schengen-Abkommen am 21. Dezember 2007 war von Befürchtungen auf beiden 
Seiten der Grenze begleitet. Während die damaligen Schengen-Mitglieder, insbesondere Deutschland, Zwei-
fel daran äußerten, ob Polen schon auf effektive Kontrollen des längsten Abschnitts einer EU-Außengrenze 
vorbereitet sei, wurde in Warschau über den Einfluss des neuen Status auf das Verhältnis zu den östlichen 
Nachbarn, vor allem zum strategischen Partner Ukraine, diskutiert. Versucht man, mehr als drei Jahre nach 
dem Beitritt Polens zum Schengen-Raum eine vorläufige Bilanz zu ziehen, müssen zwei Aspekte berück-
sichtigt werden, die wachsende Bedeutung Polens für die Kontrolle der Migration in die EU und die Not-
wendigkeit, ein neues Modell für die nachbarschaftlichen Kontakte mit den Ländern außerhalb der EU zu 
entwickeln. Es kann davon ausgegangen werden, dass »Schengen« zurzeit nicht in technischer, sondern in 
politischer Hinsicht eine Herausforderung für Polen ist: Es geht um eine angemessene Politik gegenüber den 
östlichen Nachbarn unter Berücksichtigung der Zugehörigkeit Polens zum Schengen-Raum.

Die Beobachter hörten schnell auf, sich mit dem 
Aspekt der Aufhebung der Kontrollen an den Bin-

nengrenzen zu beschäftigen, da bald klar geworden war, 
dass die neuen Bestimmungen für Grenzübertritte kei-
nen wesentlichen Anstieg der illegalen Migration, der 
Schleusungskriminalität und anderer Auswüchse ver-
ursachten. Im Gegenteil war es in hohem Maß gelun-
gen, das Kontrollnetz von den polnischen West- und 
Südgrenzen auf den östlichen Grenzabschnitt den Vor-
schriften entsprechend zu übertragen. Deutlich sichtbar 
ist der Rückgang der illegalen Migration in die westeu-
ropäischen Länder, der Polen als Transitland dient. Dies 
erklärt der polnische Grenzschutz damit, dass potentielle 
Migranten durch verschärfte Kontrollen nicht nur an 
der östlichen Grenze Polens, sondern auch im Landes-
inneren abgeschreckt würden. 

Die Einführung der Schengen-Vorschriften bedeu-
tete, dass die Kontrollen auf einer Strecke von fast zwei 
Drittel Länge der Staatsgrenze aufgehoben und die 
Grenzkontrollen auf die verbleibenden 1.163 Kilome-
ter konzentriert wurden. Besondere Bedeutung hat dabei 
die Kontrolle der Grenze zur Ukraine, auf die ca. 60 
Prozent der offiziellen Grenzübertritte insgesamt ent-
fallen. Der Erfolg des neuen Kontrollsystems wurde 
daran gemessen, ob die Aufhebung der Kontrollen an 
den polnischen Schengen-Binnengrenzen zu steigender 
illegaler Migration geführt hat. Eine erste Datenanalyse 
nach zweijähriger Schengen-Mitgliedschaft schien die 
Wirksamkeit der eingeführten Vorschriften zu bestäti-
gen. Festzustellen ist, dass die Aufhebung der Grenzkon-
trollen an den polnischen Schengen-Binnengrenzen die 
Anzahl der Festnahmen dort nicht verringert hat. Tat-
sächlich stieg hier sogar deren Anzahl im Jahr 2008, dem 
ersten Jahr nach dem Beitritt zum Schengen-Abkom-

men, im Vergleich zu 2007. Allerdings lässt sich auch 
die Wirksamkeit der Grenzkontrollen an den Schengen-
Außengrenzen ablesen: Dort wurde 2008 ein Anstieg der 
Festnahmen von über 260 % notiert. 2009 konnte man 
von einem Rückgang der Festnahmen sowohl an den 
Binnen- als auch den Außengrenzen der Schengen-Zone 
sprechen, und zwar bis auf das Niveau von vor Einfüh-
rung der Kontrollverschärfungen. Dies kann auf einen 
verminderten Andrang der illegalen Migration zurück-
geführt werden und auf eine Stabilisierung der Situa-
tion deuten (siehe Tabelle 1 auf Seite 7).

Die Grenzöffnung erforderte auch eine Verstärkung 
der Kontrollen im Landesinneren. Dank der Kompe-
tenzerweiterung des Grenzschutzes auf das gesamte 
Staatsgebiet wurden 2008–2009 ca. 5 Prozent der ille-
galen Migranten im Landesinneren festgenommen. Eine 
Vereinbarung zwischen dem Grenzschutz und der Staat-
lichen Arbeitsinspektion (Państwowa Inspekcja Pracy) 
ermöglichte die Durchführung gemeinsamer Kontrol-
len des Aufenthaltsstatus und der Beschäftigungsver-
hältnisse. Der Anteil der ausländischen Beschäftigten 
auf dem polnischen Arbeitsmarkt ist nach wie vor sehr 
gering. Die Verstärkung der Kontrollen ab Mitte 2007 
zeigte, dass in der Zeit bis Ende 2009 jeder zehnte kon-
trollierte Ausländer (ca. 1.000 von mehr als 10.000 
Kontrollierten) nicht die erforderliche Arbeitserlaub-
nis besaß.

Die Verschärfung der Kontrollen des Aufenthaltssta-
tus und der Arbeitserlaubnis fand unmittelbar vor dem 
Beitritt zur Schengen-Zone statt und setzte die Vor-
schriften des Ausländergesetzes um, das schrittweise seit 
2001 eingeführt worden ist. Diesen Vorschriften ent-
sprechend wird der unerlaubte Grenzübertritt als Straf-
tat behandelt, die die Festnahme, die anschließende 
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Abschiebung und das Verbot, innerhalb der nächsten 
drei Jahre in ein Schengen-Mitgliedsland einzureisen, 
zur Folge hat. Wird die Beschäftigung eines Auslän-
ders ohne das obligatorische vorhergehende Genehmi-
gungsprozedere aufgedeckt, ist der Arbeitnehmer ver-
pflichtet, das Land zu verlassen, während der Arbeitgeber 
eine Geldstrafe zahlen muss. Die Einführung dieser 
Verschärfungen fiel noch unter die Umsetzung der 
Beitrittsverpflichtungen.

Die Mitgliedschaft im Schengen-Abkommen gehört 
zu einem umfangreicheren Prozess der Europäisierung 
des polnischen Systems der Migrationskontrolle. Zwar 
war Polen kein Anhänger der Projekte eines europäi-
schen Grenzschutzkorps und unterstrich die Bedeutung 
der Autonomie in Sachen landeseigene Kontrolldienste, 
aber dennoch wird die fortschreitende Abstimmung 
der agierenden polnischen Dienste mit den EU-Part-
nern deutlich. Die Rolle des Koordinators übernimmt 
zunehmend die Europäische Agentur für die operative 
Zusammenarbeit an den Außengrenzen (FRONTEX), 
die ihren Sitz in Warschau hat. Beispielsweise nahm 
der polnische Grenzschutz im ersten halben Jahr nach 
dem Schengen-Beitritt an drei europäischen Operatio-
nen teil, die zum Ziel hatten, Informationen über Aus-
maß und Richtungen der illegalen Migration zu sam-
meln. In diesem Kontext wurde festgestellt, dass eine 
gemeinsame Gefährdung u. a. vom indischen Subkon-
tinent, von Afghanistan, vom Irak, von der Türkei, der 
GUS und dem westlichen Balkan ausgeht. 

Ähnlich wie andere mitteleuropäische Staaten hat 
Polen ein relativ restriktives System der Einreise- und 
Aufenthaltskontrolle ausgearbeitet. Die Schengen-Mit-
gliedschaft ist dabei lediglich die Krönung dieses Prozes-
ses. Die Umsetzung der EU-Richtlinie über »Gemein-
same Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur 
Rückführung sich illegal aufhaltender Drittstaatenan-
gehöriger« (2008/115/EC) führt keine wichtigen Ver-
änderungen in die schon von den polnischen Diensten 
angewandten Verfahren ein. 

Schengen als polnische Priorität
Der gelungene Start des Schengen-Systems ist nicht ver-
wunderlich, wenn man sich die lange Vorbereitungszeit 
vor Augen führt, in der die Anpassung des polnischen 
Rechts im Bereich Grenzkontrolle und Migration an 
das EU-Recht erfolgte. In dieser Zeit entwickelte sich 
der polnische Grenzschutz von einer militärischen For-
mation zu einer Agentur, die über Polizeikompetenzen 
verfügt und auf dem Gebiet des gesamten Staates agie-
ren darf. Eine ebenso wichtige Entwicklung war im 
Innenministerium festzustellen, das die Ausarbeitung 
der Migrationspolitik anstieß und die Ausländerbehörde 
(�������������������������������������������������Urząd ds. Cudzoziemców���������������������������) einrichtete. Die Verhand-

lungen über die Umstrukturierung der Grenzkontrol-
len dauerten lang; sie wurden erst im Jahr 2003 abge-
schlossen, wobei es nicht die technischen Fragen waren, 
die zu Kontroversen führten. In Anbetracht des nahen-
den EU-Beitrittstermins (2004) wurde die Einführung 
der Schengen-Vorschriften zu einem Beitrag innerhalb 
einer breiteren Debatte über die polnische Außenpoli-
tik Richtung Osten. Zweifellos war der Beitritt Polens 
zum Schengen-Abkommen eine prioritäre Aufgabe für 
den Staatsapparat. Alle polnischen Regierungen unter-
strichen die Notwendigkeit, die Kräfte zu konzentrieren 
und in die Infrastruktur zu investieren (d. h. vor allem, 
eine Ausländerdatenbank zu erstellen und die Daten 
in das SIS-Dateisystem zu integrieren), was wiederum 
soziale Kosten zur Folge hatte, zum Beispiel Stellenab-
bau beim Grenzschutz und dessen radikale Umstruktu-
rierung. Die Mobilisierung von staatlichen Institutionen 
ergab sich nicht allein aus der Tatsache, dass der Beitritt 
zum Schengen-Abkommen ein integraler Bestandteil 
der EU-Beitrittsverpflichtungen war und das Prestige 
des polnischen Staates positiv beeinflusste. Die Politi-
ker waren sich auch der symbolischen Bedeutung der 
Grenzöffnung in Hinblick auf die öffentliche Meinung 
bewusst. Nicht nur einmal wurde in den öffentlichen 
Debatten argumentiert, dass die Aufhebung der Grenz-
kontrollen an den West-und Südgrenzen mit dem end-
gültigen Niederreißen der letzten Barrieren aus der Zeit 
des Kalten Krieges gleichzusetzen sei und den gleichbe-
rechtigten Status der Polen gegenüber den Bürgern ande-
rer EU-Mitgliedsstaaten bestätigen würde. 

In symbolischer Hinsicht gewann Schengen eine 
außerordentliche Popularität. Über den Erfolg dieses 
Unternehmens geben Meinungsumfragen Auskunft, 
die vor und nach der Aufhebung der Grenzkontrollen 
durchgeführt wurden. Im November 2008, ein Jahr 
nach der Aufhebung der Kontrollen, nahmen laut Unter-
suchungen des Meinungsforschungsinstituts CBOS fast 
zwei Drittel der Befragten (64 Prozent) den Schengen-
Beitritt »eher positiv« auf, nur 15 Prozent bewerteten 
ihn negativ. Über die Hälfte (55 Prozent) der Befrag-
ten stimmte der Aussage zu, dass die Mitgliedschaft im 
Schengen-System das Image Polens und der Polen ver-
bessere, nur knapp 7 Prozent waren der Ansicht, dass 
das Ansehen Polens dadurch leiden würde. 

Ein anderer Schlüsselfaktor für den Erfolg bei der 
Umsetzung der Verpflichtungen in den Bereichen 
Grenzkontrolle und Migration wurde die Zusammen-
arbeit Polens mit den Herkunfts- und Transitländern 
der Migranten. Polen hat mit einer Reihe von Ländern 
Abkommen über die Abschiebung illegaler Migranten 
unterzeichnet. Für den Grenzschutz hat hier die Zusam-
menarbeit mit der Ukraine wesentliche Bedeutung, mit 
der Polen den längsten Abschnitt seiner EU-Außen-
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grenze teilt. In den vergangenen zehn Jahren haben 
der polnische und ukrainische Grenzschutz ein Modell 
effektiver Zusammenarbeit ausgearbeitet, das die Aus-
lieferung und Aufnahme von Personen umfasst, denen 
der illegale Aufenthalt im ausliefernden Land nachge-
wiesen werden konnte und die vorher legal im aufneh-
menden Land gelebt hatten. Über die Effektivität dieses 
Mechanismus gibt die Statistik der Abschiebungen für 
den Zeitraum nach dem Schengen-Beitritt Polens Aus-
kunft: Von Januar 2008 bis Juni 2010 nahm die ukrai-
nische Seite 958 illegale Migranten auf und lehnte dies 
nur in zwei Fällen ab.

Schengen als Herausforderung für Polen
Nun waren es nicht die technischen und Image-Fragen, 
die Gegenstand der Debatte über eine Bilanz des Schen-
gen-Beitritts waren. Seit 1998, als im Zusammenhang 
mit den Erfordernissen des EU-Beitritts erste Verschär-
fungen der Einreisebestimmungen für Belarussen, Rus-
sen und Ukrainer eingeführt wurden, dauert die Diskus-
sion über die daraus resultierenden Konsequenzen für 
die grenzübergreifenden Kontakte und weiter gefasst für 
die Beziehungen Polens mit seinen östlichen Nachbarn 
an. In den Jahren 1998 und 2004, als den betreffenden 
Einreisewilligen die Bedingung gestellt wurde, finan-
zielle Mittel für den vorgesehenen Aufenthalt vorzuwei-
sen bzw. eine Gebühr für Visa von kürzerer Dauer ein-
geführt wurde, wurde ein dramatischer Rückgang des 
Grenzverkehrs verzeichnet. Hingewiesen wurde auf die 
negativen Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung 
des östlichen Grenzgebiets, wo der informelle Handel 
und die Beschäftigung von Saisonarbeitern aus den öst-
lichen Nachbarländern eine große Rolle spielen. 

Das hohe Niveau des Personengrenzverkehrs mit den 
östlichen Nachbarn aufrechtzuerhalten, wurde zur Prio-
rität in der polnischen Visapolitik. In diesem Zusam-
menhang wurde das Netz der polnischen Konsulate 
in Belarus, Russland und der Ukraine ausgebaut und 
zahlreiche kostenlose Visa an die Bürger dieser Länder 
ausgegeben, nämlich jährlich über eine Million, wovon 
über 600.000 an ukrainische Staatsbürger gingen. Die 
Anzahl der abgelehnten Visumsanträge sowie die Ein-
reiseverweigerungen wurde auf ein Minimum reduziert 
und die Dauer der Prozedur, ein Visum auszustellen, 
gehörte zu den kürzesten in der EU (sie betrug bis zu 
zwei Tage in der Mehrheit der Fälle, angestrebt war die 
Visumausgabe am selben Tag). Jedoch war Polen auf-
grund der Beitrittsverpflichtungen gezwungen, die stan-
dardisierten Entgelte für Kurzvisa zu erheben (35 Euro 
für russische und ukrainische Staatsbürger, 60 Euro für 
Belarussen) und die Ausgabebedingungen sowie Grenz-
kontrollen zu verschärfen. Ein Teil der Schengen-Ver-
einbarungen wurde bereits im Jahr 2004 eingeführt, 

zum Beispiel die Einreiseverweigerung für Personen, 
die in anderen EU-Staaten unerwünscht waren, dage-
gen die Änderungen bei den Grenzkontrollen und des 
Visaprozedere (Ausgabe von Schengen-Kurzvisa) erst 
Ende 2007.

Die Einführung der Schengen-Vorschriften hatte 
verstärkte Schwierigkeiten bei der Einreise auf polni-
sches Gebiet zur Folge. Während europaweit, d. h. EU-
Länder und EFTA, ein Rückgang der Einreiseverwei-
gerungen um über ein Fünftel verzeichnet wurde (von 
636.000 im Jahr 2008 auf 501.000 im Jahr 2009), wur-
den 2009 an den polnischen Grenzen 60 % mehr Ein-
reiseverweigerungen erteilt als ein Jahr zuvor: 27.000 
im Vergleich zu 17.000. Zweifellos hing dies mit den 
Änderungen der Visapolitik zusammen: 45 Prozent der 
Verweigerungen wurden mit fehlenden Visa begrün-
det und weitere 35 Prozent damit, dass das tatsächliche 
Ziel der Reise nicht mit dem auf dem Visum angegebe-
nen übereinstimmte. Lediglich jede zehnte Ablehnung 
wurde mit fehlenden finanziellen Mitteln für den Auf-
enthalt begründet (siehe Grafik 4 auf Seite 8).

Die Erschwernisse betrafen vor allem die östlichen 
Nachbarn, die die große Mehrheit der Visaantragsteller 
für Polen ausmachen. Im ersten Jahr des vollständigen 
Inkrafttretens der neuen Vorschriften fiel die Anzahl 
der Visa, die von den polnischen Konsulaten Bürgern 
aus Belarus, Russland und der Ukraine ausgestellt wur-
den, um fast die Hälfte im Vergleich zum Vorjahr (von 
1.020.000 auf 590.000) und die durchschnittliche Bear-
beitungszeit stieg von zwei auf acht Tage. 

Die Bürger dieser Staaten sind auch die überwälti-
gende Mehrheit derer, denen die Einreise nach Polen 
verwehrt wird – 2008 waren es 95 Prozent und 2009 
immer noch 75 Prozent. Sie befinden sich auch an der 
Spitze der Migranten, die aufgrund eines festgestellten 
illegalen Aufenthalts oder einer illegalen Beschäftigung 
abgeschoben werden. Insbesondere war bei den ukrai-
nischen Staatsbürgern ein rascher Anstieg von Fällen 
illegaler Beschäftigung festzustellen (332 Personen im 
Jahr 2009 im Vergleich zu 87 Personen im Jahr 2008). 

Die Folgen von Schengen abmildern
Die Schengen-Mitgliedschaft Polens hat die prioritäre 
Ausrichtung der polnischen Politik, Erleichterungen 
im Personengrenzverkehr mit den östlichen Nachbarn 
zu unterstützen, nicht verändert. Dies wird in Äuße-
rungen von Außenminister Radosław Sikorski deut-
lich, der beständig unterstreicht, dass das langfristige 
Ziel Polens der visafreie Verkehr zwischen der EU und 
Belarus, Russland und der Ukraine ist. Indem er im Juli 
2009 die Einführung des Kleinen Grenzverkehrs zwi-
schen Polen und der Ukraine ankündigte, bekräftigte er, 
dass Warschau weiterhin die Europäische Kommission 
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und weitere Partner drängen werde, »das Ziel der voll-
ständigen Liberalisierung der Visapolitik gegenüber der 
Ukraine umzusetzen«. Ähnlich äußerte er sich im April 
2010 in der jährlichen außenpolitischen Grundsatzrede 
im Sejm, in der er es als Ziel der polnischen Diploma-
tie bezeichnete, »für die Länder der ›Östlichen Partner-
schaft‹ und auch für Russland eine Roadmap zur Errei-
chung des visafreien Verkehrs zu formulieren«.

Die Schengen-Mitgliedschaft brachte neue Bedin-
gungen für die Visapolitik gegenüber den östlichen 
Nachbarn mit sich. Mit der Annahme des Acquis com-
munautaire führte Polen im Jahr 2003 die Visapflicht 
für belarussische, russische und ukrainische Staatsbür-
ger ein. Ab Ende 2007 galt in Gänze das verschärfte 
Prozedere der Visaausgabe entsprechend der Schengen-
Standards. Eine Schlüsselbedeutung nimmt die restrik-
tivere Anwendung der Bedingungen ein, dass das ange-
gebene Reiseziel mit dem tatsächlichen übereinstimmt 
und dass die materiellen Mittel zur Sicherung des Auf-
enthalts vorhanden sind. Während es vor dem Schen-
gen-Beitritt noch häufig vorkam, dass Ukrainer, Bela-
russen und Russen Touristenvisa zur Arbeitsmigration 
nach Polen nutzten, machen die nun verschärften Kon-
trollen an der Grenze und am Arbeitsplatz dieses Vor-
gehen unattraktiv. 

Die genannten Restriktionen führten zu einer deut-
lichen Reduzierung des Grenzverkehrs an der Schengen-
Außengrenze. Der Höhepunkt des Grenzverkehrs lag im 
Jahr 2006, als insgesamt fast 33 Millionen Grenzüber-
tritte verzeichnet wurden, davon betraf die Mehrheit 
(fast 19,5 Millionen) die polnisch-ukrainische Grenze. 
2007 wurden die ersten Anzeichen eines Rückgangs 
sichtbar, und zwar um 1,5 Millionen. 2008, im ers-
ten vollständigen Jahr der Umsetzung des Schengen-
Abkommens, wurde ein Rückgang um weitere 8 Mil-
lionen registriert (insgesamt übertraten 23,4 Millionen 
Personen die Grenze). Die Tendenz setzte sich 2009 mit 
einer noch niedrigeren Quote fort: 40 Prozent Grenz-
übertritte weniger als noch zwei Jahre zuvor, nämlich 
lediglich 18,9 Millionen. 

Die härteren Bedingungen bei der Vergabe von Tou-
ristenvisa wurden seit 2006 von einem erleichterten 
Zugang zum Arbeitsmarkt für die östlichen Nachbarn 
begleitet. Indem er sich auf die »Mobilitätspartnerschaft« 
zwischen der Europäischen Union und ihren östlichen 
Nachbarländern berief, erließ der Minister für Arbeit und 
Sozialpolitik am 30. August 2006 eine Verordnung, die 
Staatsbürgern aus Belarus, Moldawien, Russland und der 
Ukraine erlaubt, sechs Monate im Jahr als Saisonarbeiter 
in Polen beschäftigt zu werden. Dabei wurde auch das 
Einstellungsprozedere für Saisonarbeiten vereinfacht, so 
dass Ausländer mit einer Bescheinigung des Arbeitgebers 
ein Arbeitsvisum beantragen können. 

Diese Lösung wurde aufgrund der starken Nachfrage 
der polnischen Landwirtschaft und Bauwirtschaft ein-
geführt, die über Arbeitskräftemangel klagten. Dieser 
war darauf zurückzuführen, dass eine starke Emigrati-
onsbewegung aus den ländlichen Regionen Polens wie 
auch unter Beschäftigten in der polnischen Bauwirt-
schaft in andere EU-Länder stattfand. Trotz anfäng-
licher Schwierigkeiten (die neue Lösung wurde verzö-
gert publik gemacht) hat sich dieses System bewährt 
und wurde auf andere Sektoren ausgeweitet. Im Jahr 
2009 meldeten Unternehmer einen Bedarf von 191.524 
Arbeitsplätzen für Ausländer (davon waren schließlich 
183.281 ukrainische Staatsbürger). Zwei Drittel der Stel-
lenangebote betrafen den landwirtschaftlichen Sektor 
und das Bauwesen (ca. 10 Prozent). Laut Informationen 
des Ministeriums für Arbeit soll dieses Programm für 
das Jahr 2011 und folgende verlängert werden.

Um den zwischenmenschlichen Kontakt in den 
Grenzgebieten auf- und auszubauen, wäre jedoch eine 
komplexere Lösung notwendig. Als Beispiel kann das 
am 28. März 2008 mit der Ukraine unterzeichnete 
Regierungsabkommen über den Kleinen Grenzverkehr 
genannt werden. Auch wenn es nicht für beide Seiten 
vollkommen zufriedenstellend ist (aus EU-rechtlichen 
Gründen konnte Lemberg nicht in das Gebiet des Klei-
nen Grenzverkehrs aufgenommen werden), erlaubte es 
840.000 ukrainischen Staatsbürgern, die in einem 50 
Kilometer breiten Grenzstreifen an der Grenze zu Polen 
wohnen, sich in innerhalb von sechs Monaten bis zu 90 
Tage in den grenznahen Verwaltungskreisen auf polni-
schem Gebiet aufzuhalten. Von dem Interesse an die-
ser Lösung zeugt die Tatsache, dass seit ihrem Inkraft-
treten  am 1. Juli 2008 bis Ende September 2010 über 
2,7 Millionen Grenzübertritte in diesem Rahmen regis-
triert worden sind.

Eine noch größere Bedeutung haben die in die 
Wege geleiteten Einreiseerleichterungen für belarus-
sische Staatsbürger, die den höchsten Kostensatz (60 
Euro) für das Schengen-Visum zahlen müssen, da 
Minsk nicht Teilnehmer der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik ist. Ein Abkommen über den Kleinen 
Grenzverkehr wurde im Februar 2009 unterzeichnet 
und im November 2010 durch die untere Kammer des 
belarussischen Parlaments ratifiziert. Seitdem wartet es 
auf die Ratifizierung durch die obere Parlamentskam-
mer und die Unterschrift des Staatspräsidenten Alexan-
der Lukaschenko. Jedoch stand der Umsetzung dieses 
Abkommens, das 800.000 belarussischen Staatsbür-
gern den freien Reiseverkehr in das polnische Grenz-
gebiet ermöglichen würde (wo übrigens die belarus-
sische Minderheit stark vertreten ist), die krisenhafte 
Situation nach den belarussischen Präsidentschafts-
wahlen am 19. Dezember 2010 im Wege.
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Als der Dialog über den Kleinen Grenzverkehr nach 
den Präsidentschaftswahlen eingefroren wurde, ver-
anlasste Außenminister Sikorski, dass die polnischen 
Behörden seit dem 1. Januar 2011 belarussischen Staats-
bürgern kostenfreie Landesvisa (d. h. mit einer Dauer 
von mehr als drei Monaten) ausstellen. Der Sprecher 
des Außenministeriums, Marcin Bosacki, unterstrich, 
dass dies »ein eindeutiges Symbol der polnischen Soli-
darität mit der belarussischen Gesellschaft« sei. Gleich-
zeitig machte er deutlich, dass sich Polen das Recht vor-
behält, »Vertretern der belarussischen Staatsmacht, die 
an der präzedenzlosen Welle von Repressionen beteiligt 
waren, keine Einreise nach Polen zu gewähren«. Aus die-
sem Grund wird eine Liste in Polen unerwünschter Per-
sonen zusammengestellt, die auch dem Schengen-Sys-
tem zugänglich gemacht wird und den diplomatischen 
Vertretern anderer Länder als Warnung vor der Ausstel-
lung einer Einreiseerlaubnis für die betreffenden Perso-
nen in die Schengen-Zone dienen soll. Das Außenminis-
terium rechnet damit, dass die Aufhebung der Gebühren 
für Landesvisa (bisher hatten sie 20 Euro gekostet), von 
denen im Jahr 2010 über 50.000 ausgestellt wurden, die 
Nachfrage erhöhen wird.

Fazit
Seit dem Beitritt zur Schengen-Zone ist Polen ein wich-
tiges Element des europäischen Grenzkontrollsystems, 

worauf der Anstieg der Kontrollen an den Schengen-
Außengrenzen sowie im Landesinneren hinweisen. 
Zweifellos wurde die Reisefreiheit innerhalb der EU von 
den Polen enthusiastisch als Ende der aus den Zeiten des 
Kalten Krieges stammenden Teilung des europäischen 
Kontinents begrüßt. Gleichzeitig erforderte die Ein-
führung von Verschärfungen der Einreisebestimmun-
gen für das polnische Staatsgebiet, die die Staatsbürger 
postsowjetischer Länder betraf (mit denen Polen in jahr-
hundertealten kulturellen Beziehungen und Traditionen 
verbunden ist), Lösungen, die die negativen Folgen des 
Schengen-Abkommens abmildern. Obgleich Experten 
und Politiker darin übereinstimmen, dass erst die Inte-
gration von Belarus und der Ukraine in die Europäische 
Union (wozu auch der visafreie Verkehr gehören würde) 
sowie die Vertiefung des Dialogs mit Russland erlauben 
würden, die Kontaktbarrieren aufzuheben, so geben 
doch die derzeitigen Erfahrungen bilateraler Lösungen 
(Kleiner Grenzverkehr, Erleichterungen beim Eintritt 
auf den Arbeitsmarkt, kostenfreie Visa) Anlass zu einem 
gemäßigten Optimismus auf diesem Gebiet.

Übersetzung aus dem Polnischen: Silke Plate
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